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1. Rechtsgrundlage 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 
SGB V zur Sicherung der ärztlichen Versorgung u. a. die Richtlinie über die Verordnung von 
Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL). Sie dient der 
Gewähr einer nach den Regeln der ärztlichen Kunst und unter Berücksichtigung des allgemein 
anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse ausreichenden, zweckmäßigen und 
wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Heilmitteln. Der Anspruch der Versicherten 
auf Versorgung mit Heilmitteln im Rahmen der Krankenbehandlung ergibt sich aus § 27 Absatz 
1 Satz 1 und 2 Nummer 3 i. V. m. § 32 SGB V. In der HeilM-RL regelt der G-BA gemäß § 92 
Absatz 6 Satz 1 SGB V u. a. den Katalog verordnungsfähiger Heilmittel sowie die Zuordnung 
der Heilmittel zu Indikationen. 

Nach 1. Kapitel § 7 Absatz 4 Verfahrensordnung des G-BA soll der G-BA im Rahmen seiner 
Beobachtungspflichten überprüfen, welche Auswirkungen seine Entscheidungen haben und 
begründeten Hinweisen auf Überarbeitungsbedarfe nachgehen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

2.1 Änderungen in § 18 Absatz 2 Nummer 7 der HeilM-RL zur Manuellen Lymph-
drainage 

Es erfolgt eine sprachliche Überarbeitung der Definition der Manuellen Lymphdrainage sowie 
inhaltliche Konkretisierungen. Darüber hinaus wird, neben der Klarstellung, dass eine Angabe 
der betroffenen Körperteile nicht erforderlich ist, eine neue Systematik zur Einteilung der ver-
ordnungsfähigen indikationsbezogenen Zeitbedarfe für die Manuelle Lymphdrainage einge-
führt und eine neue Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Voraussetzungen bei der Ver-
ordnung von Manueller Lymphdrainage auf die Angabe der Therapiezeit zu verzichten und die 
Entscheidung hierzu auf die Therapeutin oder den Therapeuten zu übertragen. 

2.1.1 Überarbeitung der Definition der Manuellen Lymphdrainage und inhaltliche 
Konkretisierungen 

Neben der sprachlichen Überarbeitung der Definition der Manuellen Lymphdrainage werden 
zum Zwecke der Abgrenzung die Ausführungen zur Kompressionstherapie überarbeitet und 
erweitert. Die Kompressionstherapie stellt neben der Manuellen Lymphdrainage eine unver-
zichtbare Komponente der komplexen physikalischen Entstauungstherapie (KPE) dar. Insofern 
wird dargestellt, dass in Abhängigkeit der Behandlungsphase die Kompressionstherapie zum 
Beispiel als lymphologischer Kompressionsverband oder als maßgefertigte medizinische 
Flachstrickbestrumpfung durchgeführt wird.  

Ist eine Kompressionsbandagierung in Form eines lymphologischen Kompressionsverbandes 
erforderlich, hat diese in Ergänzung und im direkten Anschluss an die Manuelle Lymph-
drainage zu erfolgen. Die hierfür erforderlichen Kompressionsbinden sind gesondert als Ver-
bandmittel zu verordnen. Hilfen beim An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe sind 
nicht Inhalt einer verordneten Kompressionsbandagierung. Zudem wird klarstellend aufge-
nommen, dass der Einsatz von Apparaten zur Kompressionstherapie nicht als Bestandteil der 
Leistung Manuelle Lymphdrainage anzusehen ist. Ausweislich der Bekanntmachung des GKV-
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Spitzenverbands zur Fortschreibung der Produktgruppe 17 „Hilfsmittel zur Kompressionsthe-
rapie“ des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V1 kommen diese Produkte „nur als er-
gänzende Therapiemaßnahme zum Einsatz, wenn die Behandlung mit manueller Lymph-
drainage und in Verbindung mit Kompressionstherapie mit Kompressionsverbänden oder Kom-
pressionsstrümpfen nicht ausreichend ist“. Das bedeutet für die verordnenden Vertragsärztin 
oder den verordneten Vertragsarzt, dass gerade bei einer ergänzenden häuslichen Anwen-
dung einer apparativen Kompressionstherapie weiterhin Manuelle Lymphdrainage verordnet 
werden soll und muss. 

Diese Ergänzungen dienen der Klarstellung. 

2.1.2 Einführung einer neuen Systematik zur Einteilung der verordnungsfähigen 
indikationsbezogenen Zeitbedarfe für die Manuelle Lymphdrainage 

Rückmeldungen der Berufsverbände der Physiotherapie (beispielsweise Hinweise im Stellung-
nahmeverfahren oder Schreiben der maßgeblichen Verbände für Physiotherapie vom 28. No-
vember 2022 an den G-BA) und eingehende Anfragen bei den gesetzlichen Krankenkassen und 
Kassenärztlichen Vereinigungen haben gezeigt, dass die Einteilung der verordnungsfähigen in-
dikationsbezogenen Zeitbedarfe für die Manuelle Lymphdrainage in der bisher bestehenden 
Systematik der HeilM-RL fachlich-therapeutisch und medizinisch für eine patientenindividu-
elle Versorgung nicht bedarfsgerecht ist.  

Die HeilM-RL sieht derzeit gemäß Abschnitt D in § 18 Absatz 2 Nummer 7 „Manuelle Lymph-
drainage“ für die Behandlung eines Körperteils bei leichtgradigen Lymphödemen eine Thera-
piezeit von 30 Minuten vor, bei schwergradigen Lymphödemen mit Komplikationen zum Bei-
spiel durch Strahlenschädigungen 60 Minuten. Nach diesen Regelungen wäre trotz medizi-
nisch therapeutischer Erforderlichkeit bei einem Körperteil eine Behandlungszeit von 45 Mi-
nuten nicht regelhaft vorgesehen. Ebenfalls sieht die Heilmittel-Richtlinie gegenwärtig nicht 
vor, dass bei leichtgradigen Lymphödemen, die sich im Stadium I der Erkrankung befinden, 
auch eine Behandlung von zwei Körperteilen mit einer Behandlungszeit von 30 Minuten ver-
ordnet werden kann. 

Demnach macht die HeilM-RL bisher bzgl. der verordnungsfähigen Therapiezeit von Manueller 
Lymphdrainage als 30-, 45- oder 60-minütige Therapie vergleichsweise starre Vorgaben, die 
sich anhand der Anzahl der zu behandelnden Körperteile bemisst. Diese Einteilung entspricht 
nicht mehr dem heutigen medizinisch-therapeutischen Stand. In der Praxis kann zudem der 
medizinische Bedarf, wann eine 30-, 45- oder 60-minütige Therapiezeit für eine Manuelle 
Lymphdrainage erforderlich ist, zum Zeitpunkt der Verordnung durch die Vertragsärztin oder 
den Vertragsarzt nicht immer sicher eingeschätzt werden. Die Therapiezeit für eine manuelle 
Lymphdrainage ist im Einzelfall sehr unterschiedlich und von vielen Faktoren, wie bspw. von 
witterungsbedingten Einflüssen (Kälte/Hitze), von individuellen Belastungen durch Gehen o-
der Stehen oder von interkurrenten Infektionen, abhängig. Dies hatte in der Vergangenheit 
zur Folge, dass Therapeutinnen und Therapeuten häufig die verordnete Behandlungszeit hin-
terfragten und Änderungen oder weitere Angaben in den Arztpraxen eingefordert wurden, 
was mit erheblichen administrativen Mehraufwänden verbunden war. 

                                                      
1 Bekanntmachung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) Fortschreibung der Produkt-

gruppe 17 "Hilfsmittel zur Kompressionstherapie" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V vom 14.08.2018 (ver-
fügbar unter: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/fortschrei-
bungen_aktuell/2018_2/20180814_Produktgruppe_Hilfsmittel_zur_Kompressionstherapie.pdf; Zugriff am 13.09.2023) 

 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/fortschreibungen_aktuell/2018_2/20180814_Produktgruppe_Hilfsmittel_zur_Kompressionstherapie.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/fortschreibungen_aktuell/2018_2/20180814_Produktgruppe_Hilfsmittel_zur_Kompressionstherapie.pdf
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Um diese Problematik zu lösen, erfolgt die Erarbeitung einer neuen Systematik. Primär orien-
tiert sie sich an der Zuordnung nach Stadien (gemäß AWMF S2k-Leitlinie Diagnostik und The-
rapie der Lymphödeme Version 32), sekundär an der möglichen Zahl der zu behandelnden Kör-
perteile, wobei hier deutlich mehr Flexibilität gegenüber der alten Systematik besteht. Sie hat 
das Ziel, Verordnungen für MLD-30, MLD-45 und MLD-60 durchlässiger zu gestalten. Die neue 
Systematik ermöglicht der Verordnerin oder dem Verordner und den Therapeutinnen und 
Therapeuten eine bedarfsgerechte Zuordnung des individuell erforderlichen Zeitbedarfs. Auf-
grund des Hinweises aus dem Stellungnahmeverfahren und den anschließenden Beratungen 
wird auf die Begriffe "Teilbehandlung", "Großbehandlung" und "Ganzbehandlung" verzichtet, 
da sie als Synonym zu MLD-30, MLD-45 und MLD-60 verwendet wurden. Entsprechend wer-
den die oben genannten Begriffe ebenfalls im Abkürzungsverzeichnis des Heilmittelkatalogs 
„Zweiter Teil – Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen in Verbindung mit § 12 der HeilM-RL“ 
gestrichen. 

2.1.3 Keine verpflichtende Angabe der betroffenen Körperteile 

Mit diesem neuen Satz wird klargestellt, dass eine Angabe der betroffenen Körperteile auf 
dem Verordnungsvordruck nach § 13 der HeilM-RL bei einer Verordnung von Manueller 
Lymphdrainage nicht erforderlich ist. Mit dieser Klarstellung soll zusätzlicher Dokumentati-
onsaufwand, Rechtsunsicherheiten und damit verbundene Rückfragen vermieden werden. 

2.1.4 Zur Verordnung von Manueller Lymphdrainage ohne Angabe der Therapiezeit 

Mit der erweiterten Möglichkeit zur Verordnung von Manueller Lymphdrainage ohne Angabe 
der Therapiezeit, soll die Verantwortung in Form der indikationsbezogenen Entscheidungsfin-
dung zur Bestimmung der Therapiezeit (30, 45 oder 60 Minuten) einer Manuellen Lymph-
drainage an die Therapeutinnen und Therapeuten übertragen werden können. Vertragsärz-
tinnen und Vertragsärzte können auf diese Angabe verzichten und das Heilmittel „MLD“ ohne 
Angabe der Therapiezeit mit oder ohne Kompressionsbandagierung aus dem Heilmittelkata-
log auswählen. Erforderlich für diese Möglichkeit ist die Angabe des Stadiums des Lymph- oder 
des Lipödems in Form des endständigen ICD-10-Codes nach geltender Version der ICD-10-GM. 
Diese Information zur Ausprägung des Lymph- oder des Lipödems ist maßgeblich dafür, dass 
die Therapeutin oder der Therapeut unter Beachtung der Angaben unter § 18 Absatz 2 Num-
mer 7 Buchstaben a. bis c. jeweils befundabhängig über die erforderliche Therapiezeit ent-
scheiden kann. 

Die Therapiezeit richtet sich alleinig nach dem medizinischen Bedarf unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der Richtlinie. Damit die Flexibilisierung in der Versorgung umgesetzt werden 
kann, sind die organisatorischen Abläufe bei den Leistungserbringenden so zu gestalten, dass 
eine bedarfsgerechte Versorgung sichergestellt ist. 

2.2 Anpassungen im Heilmittelkatalog zur Manuellen Lymphdrainage 

Im „Zweiter Teil – Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen in Verbindung mit § 12 der 
HeilM-RL“ Heilmittelkatalog) wird in der Diagnosegruppe „LY – Lymphabflussstörungen“ als 
vorrangig verordnungsfähiges Heilmittel „MLD“ sowie „MLD + Kompressionsbandagierung“ 
aufgenommen. 

Die Möglichkeit zur Verordnung von MLD ohne Zeitangabe („MLD“ sowie „MLD + Kompressi-
onsbandagierung“) ist entsprechend im Heilmittelkatalog umzusetzen, da es sich hierbei um 
eine alternative Verordnungsmöglichkeit neben MLD-30, MLD-45 oder MLD-60 handelt. Dies 

                                                      
2 S2k Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme AWMF Reg.-Nr. 058-001 (verfügbar unter: https://regis-

ter.awmf.org/assets/guidelines/058-001l_S2k_Diagnostik_und_Therapie_der_Lymphoedeme_2019-07-abgelaufen.pdf; 
Zugriff am 13.09.2023) 

https://register.awmf.org/assets/guidelines/058-001l_S2k_Diagnostik_und_Therapie_der_Lymphoedeme_2019-07-abgelaufen.pdf
https://register.awmf.org/assets/guidelines/058-001l_S2k_Diagnostik_und_Therapie_der_Lymphoedeme_2019-07-abgelaufen.pdf
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ist für die Eindeutigkeit im Verordnungsprozess, sowie die nachgelagerten Prozesse bei der 
Versorgung mit Heilmitteln zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung notwendig, zum 
Beispiel für die Heilmittelverordnungssoftware nach § 73 Absatz 10 SGB V. 

Im Heilmittelkatalog wird in der Spalte „Verordnungsmengen/weitere Hinweise“ ein Hinweis 
eingefügt, der darauf verweist, dass bei Manuelle Lymphdrainage ohne Therapiezeit die The-
rapeutin oder der Therapeut befundabhängig über die Therapiezeit (30, 45, 60 Minuten) ent-
scheidet. 

Zudem wird im „Verzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen im Heilmittelkatalog“ die Ma-
nuelle Lymphdrainage ohne Angabe der Therapiezeit als neue Abkürzung ergänzt. 

2.3 Weitere Änderungen in der HeilM-RL 

2.3.1 Zur Streichung von § 13b Übergangsregelung 

Mit Beschluss des G-BA vom 20. März 20203, der durch den Beschluss des G-BA vom 3. Sep-
tember 20204 geändert worden ist, wurde mit § 13b Übergangsregelung in der HeilM-RL klar-
gestellt, dass Verordnungen, die vor dem 1. Januar 2021 ausgestellt worden sind und einen 
Zeitraum betreffen, der nach dem 1. Januar 2021 liegt, ihre Gültigkeit behalten. Verordnun-
gen, die nach dem 1. Januar 2021 ausgestellt wurden, galten demnach als neuer Verordnungs-
fall im Sinne des § 7 HeilM-RL. Die Regelung des § 13b HeilM-RL kann nun aufgehoben werden, 
da sie keine Wirksamkeit mehr entfaltet. 

2.3.2 Zur Anpassung von § 28 Behandlungsziel und Verordnungsvoraussetzungen 

Durch die Ergänzung der neuen Sätze 2 und 3 in § 28 Absatz 1 HeilM-RL wird eine Präzisierung 
in Bezug auf die Verordnung einer Nagelspangenbehandlung vorgenommen. Es wird somit 
klargestellt, dass sich die Behandlung mit einer Nagelkorrekturspange immer auf einen zu be-
handelnden Nagel bezieht. Demnach ist für jeden zu behandelnden Nagel eine separate Ver-
ordnung auszustellen. Die im Heilmittelkatalog angegebene Höchstmenge je Verordnung be-
zieht sich dabei auf den jeweils zu behandelnden Nagel. 

2.4 Weitere Änderung in Anlage 3 

Es wird eine Ergänzung in der Anlage 3 der HeilM-RL unter dem Buchstaben „h.“, zur Anforde-
rung bei Änderung auf Grund unvollständiger oder fehlerhafter Angaben der Therapiefre-
quenz vorgenommen. Für die Verordnung von Nagelkorrekturspangen bei Unguis Incarnatus 
als Maßnahme der Podologischen Therapie, unter den Diagnosegruppen UI1 und UI2, ist die 
Frequenzempfehlung „nach Bedarf“ im zweiten Teil der HeilM-RL (Heilmittelkatalog) formu-
liert. Nach Beschluss über eine Änderung der HeilM-RL „Behandlung von eingewachsenen Nä-
geln mittels Nagelkorrekturspangen durch Podologinnen und Podologen“ vom 17. Februar 
2022 ist die Frequenz der podologischen Behandlung in dem durch die Verordnungsmenge 
vorgegebenen Zeitrahmen von den Podologinnen und Podologen nach therapeutischem Er-
fordernis selbst zu wählen (siehe Seite 8, unter 2.2 Änderungen im Zweiten Teil der Richtlinie 
(Heilmittelkatalog), Tragende Gründe zum Beschluss vom 17. Februar 20225). Die Anforde-

                                                      
3 Beschluss des G-BA vom 20. März 2020 zur Änderung der Heilmittel-Richtlinie: Stationsäquivalente psychiatrische Be-

handlung im Rahmen des Entlassmanagements und weitere Änderungen (verfügbar unter: https://www.g-ba.de/be-
schluesse/4214/; Zugriff am 13.09.2023) 

4 Beschluss des G-BA vom 3. September 2020 zur Änderung der Beschlüsse vom 19. September 2019, 20. Februar 2020 und 
20. März 2020 (verfügbar unter: https://www.g-ba.de/beschluesse/4444/; Zugriff am 13.09.2023) 

5 Tragende Gründe zum Beschluss des G-BA vom 17. Februar 2022 zur Änderung der Heilmittel-Richtlinie: Behandlung von 
eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrekuturspangen durch Podologinnen und Podologen (verfügbar unter: 
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-8275/2022-02-17_HeilM-RL_Nagelkorrekturspangen_TrG.pdf; Zugriff am 
13.09.2023) 

https://www.g-ba.de/beschluesse/4214/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4214/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4444/
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-8275/2022-02-17_HeilM-RL_Nagelkorrekturspangen_TrG.pdf
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rung bei Änderung der Therapiefrequenz entfällt somit auch für die Verordnung von Nagel-
korrekturspangen bei Unguis Incarnatus, da bei Änderung der Therapiefrequenz durch die 
Therapeutin oder den Therapeuten kein Einvernehmen mit der Verordnerin oder dem Ver-
ordner, ohne erneute Unterschrift der Verordnerin oder des Verordners, erforderlich wird. 

2.5 Änderungen im Heilmittelkatalog 

2.5.1 Folgeänderungen 

Es werden im Zweiter Teil – Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen in Verbindung mit § 12 
der HeilM-RL (Heilmittelkatalog) Verweisfehler korrigiert. 

In Abschnitt I „Maßnahmen der Physiotherapie“ Nummer 1 „Erkrankungen der Stütz- und Be-
wegungsorgane“ wird in den Diagnosegruppen WS „Wirbelsäulenerkrankungen“ sowie 
EX „Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens“ jeweils bezüglich der standardisierten 
Heilmittelkombinationen der Verweis auf § 12 Absatz 4 HeilM-RL anstatt auf Absatz 5 berich-
tigt. In Nummer 3 des selbigen Abschnitts „Erkrankungen der inneren Organe“ in der Diagno-
segruppe AT „Störungen der Atmung“ sowie in Nummer 4 „Sonstige Erkrankungen“ in den 
Diagnosegruppen SO1 „Störungen der Dickdarmfunktion“, SO4 „Sekundäre periphere trophi-
sche Störungen bei Erkrankungen“ und SO5 wird jeweils der Hinweis zur Begrenzung der Be-
handlungseinheiten der Massagetherapie mit Verweis auf § 12 Absatz 6 HeilM-RL anstatt auf 
Absatz 7 korrigiert. 

Mit Aufnahme der Nagelspangenbehandlung zum 1. Juli 2022 durch den Beschluss des G-BA 
vom 17. Februar 2022 zur Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrektur-
spangen durch Podologinnen und Podologen6 wurde eine Anpassung im Hinweistext zu den 
Diagnosegruppen DF, NF sowie QF vorgenommen, dass für diese Diagnosegruppen keine ori-
entierenden Behandlungsmengen festgelegt sind. Für diese Diagnosegruppen wurde der Ver-
weisfehler auf § 7 Absatz 2 anstatt auf Absatz 1 korrigiert. Zudem wurden der Verweisfehler 
auf § 7 Absatz 2 HeilM-RL anstatt auf Absatz 1 für die Diagnosegruppen SAS und CF für die 
Maßnahmen der Ernährungstherapie behoben. 

2.5.2 Redaktionelle Änderungen 

Es werden im Zweiter Teil – Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen in Verbindung mit § 12 
der HeilM-RL (Heilmittelkatalog) redaktionelle Anpassungen vorgenommen. In Abschnitt IV 
„Maßnahmen der Ergotherapie“ Nummer 2 „Erkrankungen des Nervensystems“ zu den Diag-
nosegruppen EN1 und EN2 wird redaktionell jeweils bei der Leitsymptomatik unter „b“ ein „r“ 
im Wort „Propriozeption“ ergänzt. 

2.6 Regelung zum Inkrafttreten 

Die diesem Beschluss zugrundeliegenden Richtlinienänderungen zur Manuellen Lymph-
drainage stehen im Zusammenhang mit notwendigen Anpassungen der Anforderungen an die 
Verordnungssoftware für die vertragsärztliche Versorgung (Anlage 29 zum Bundesmantelver-
trag nach § 73 Absatz 10 Satz 1 SGB V). Somit müssen bei der Regelung zum Inkrafttreten des 
Beschlusses zur Änderung der HeilM-RL erforderliche Vorlaufzeiten für Änderungen in der ver-
tragsärztlichen Versorgung berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund wird ein Inkraft-
treten der Änderungen zum 1. Oktober 2024 für die Anpassungen zur Manuellen Lymph-
drainage vorgesehen, um eine Umsetzung der benannten Prozesse und damit eine flächende-
ckende Anwendung der geänderten Richtlinie zu gewährleisten.  

                                                      
6 Beschluss des G-BA vom 17. Februar 2022 zur Änderung der Heilmittel-Richtlinie: Behandlung von eingewachsenen Nä-

geln mittels Nagelkorrekturspangen durch Podologinnen und Podologen (verfügbar unter: https://www.g-ba.de/beschlu-
esse/5291/; Zugriff am 13.09.2023) 

https://www.g-ba.de/beschluesse/5291/
https://www.g-ba.de/beschluesse/5291/
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Die darüberhinausgehenden weiteren Änderungen der HeilM-RL treten am Tag nach der Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das Stellung-
nahmeverfahren ist in Kapitel 7 als Anlage der Tragenden Gründe abgebildet. Es haben sich 
aufgrund der schriftlichen Stellungnahme Änderungen am Beschlussentwurf ergeben. 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-
pflichten für Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Ka-
pitel VerfO und dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand/Verfahrensschritt 

17.08.2023 G-BA Einleitung des Beratungsverfahrens „Vorgaben indikationsbezo-
gener Zeitbedarfe bei Manueller Lymphdrainage und redaktio-
nelle Anpassungen“ 

14.11.2023 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung 
des Stellungnahmeverfahrens vor abschließender Entscheidung 
des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über eine Änderung der 
Heilmittel-Richtlinie 

16.01.2024 UA VL Anhörung 
19.03.2024 UA VL Abschließende Beratung des Beschlussentwurfs über eine Än-

derung der Heilmittel-Richtlinie 
18.04.2024 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung 

der Heilmittel-Richtlinie 
TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V er-

forderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit 
TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 

6. Fazit 

Der G-BA beschließt die Änderung der Heilmittel-Richtlinie. 
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Berlin, den 18. April 2024 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken  
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7. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Die Volltexte zur Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens sind als Anlage zu den Tragen-
den Gründen beigefügt. 

7.1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 

Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen (UA VL) hat in Delegation für das Plenum nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 Geschäftsordnung (GO) und 1. Kapitel § 10 Absatz 1 der Verfahrensordnung 
des G-BA (VerfO) in seiner Sitzung am 14. November 2023 beschlossen, ein Stellungnahme-
verfahren nach § 91 Absatz und Absatz 5a SGB V, § 92 Absatz 6 Satz 2 SGB V sowie gemäß 
1. Kapitel § 8 Absatz 2 Satz 1 lit. a VerfO vor seiner Entscheidung über eine Änderung der Heil-
mittel-Richtlinie (HeilM-RL) einzuleiten. 

Den zur Stellungnahme berechtigten Organisationen der Leistungserbringer, dem VDB Physi-
otherapieverband e.V. – Berufs- und Wirtschaftsverband der Selbständigen in der Physiothe-
rapie, der Bundesärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer sowie dem Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wurde Gelegenheit gegeben, 
zur beabsichtigten Änderung der HeilM-RL Stellung zu nehmen. Zudem wurden durch den UA 
VL in Delegation für das Plenum nach § 3 Absatz 1 Satz 2 GO in Verbindung mit 1. Kapitel § 4 
Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b, § 8 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a VerfO des G-BA der Gesellschaft 
Deutschsprachiger Lymphologen e.V., der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lym-
phologie e.V., der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen, der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung sowie der 
Deutschen Dermatologische Gesellschaft e.V. Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme 
geben. 

Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen betrug vier Wochen und endete am 12. Dezember 
2023. Den angeschriebenen Organisationen wurden anlässlich der Beschlussfassung des G-BA 
zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens neben dem Beschlussentwurf auch die Tragen-
den Gründe sowie die Umsetzung der zur Stellungnahme gestellten Änderungen in einem Aus-
zug aus der HeilM-RL als Erläuterung übersandt. 

7.2 Eingegangene Stellungnahmen 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur 
Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde sowie entsprechende Eckdaten zum Ein-
gang und zur Anhörung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) 12.12.2023 Verzicht auf die Abgabe 
einer Stellungnahme. 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)  Es wurde keine Stellung-
nahme abgegeben. 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5a SGB V 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und  
die Informationsfreiheit (BfDI) 

22.11.2023 Verzicht auf die Abgabe 
einer Stellungnahme. 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 92 Absatz 6 Satz 2 SGB V 

Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/in-
nen Lehrervereinigung Schlaffhorst- Andersen e. V. (dba) 

12.12.2023  

Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland (BED) e.V. 12.12.2023  
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Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Spitzenverband der Heilmittelverbände e.V. (SHV) 12.12.2023  

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl)  Es wurde keine Stellung-
nahme abgegeben. 

Deutscher Bundesverband für akademische Sprachtherapie und 
Logopädie e. V. (dbs) 

LOGO Deutschland e.V. Selbständige in der Logopädie 

Verband der deutschen Podologen e. V. (VDP) 

Bundesverband für Podologie e.V. 

Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e.V. 
(VDD) 

BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) 

Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) 

Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten 
und Ernährungsberater (QUETHEB) 

Stellungnahmeberechtigte gemäß 1. Kapitel § 8 Absatz 2 Satz 1 lit. a VerfO 

VDB-Physiotherapieverband e.V. - Berufs- und Wirtschaftsverband 
der Selbständigen in der Physiotherapie e.V. 

 Es wurde keine Stellung-
nahme abgegeben. 

Stellungnahmerecht im Einzelfall gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 GO i.V.m. 
1. Kapitel § 4 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b, § 8 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a VerfO 

Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen e.V. (GDL) 13.12.2023 Verfristeter Eingang der 
Stellungnahme. 

Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie e.V.  Es wurde keine Stellung-
nahme abgegeben. 

Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhe-
tischen Chirurgen 

Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung 

Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V. 
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7.3 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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7.4 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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7.5 Auszug der HeilM-RL zum Stellungnahmeverfahren 
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7.6 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

1.  dba I. 1. a): Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Physiotherapie ohne Bezug zur Stimm-, 
Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel SSSST be-
schränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. b) und I. 2. 
I. 1. b): Zustimmung 
I. 2.: Zustimmung 
I. 3.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Physiotherapie ohne Bezug zur Stimm-, 
Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel SSSST be-
schränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. und 2. 
I. 4.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Podologischen Therapie ohne Bezug zur 
Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel 
SSSST beschränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. b) 
und I. 2. 
II.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Podologischen Therapie ohne Bezug zur 
Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel 
SSSST beschränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. b) 
und I. 2. 
III. 1.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Physiotherapie ohne Bezug zur Stimm-, 
Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel SSSST be-
schränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. b) und I. 2. 
III. 2.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Physiotherapie ohne Bezug zur Stimm-, 
Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel SSSST be-
schränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. b) und I. 2. 
III.3.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Podologischen Therapie ohne Bezug zur 
Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel 
SSSST beschränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. b) 
und I. 2. 
III. 4.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Ernährungstherapie ohne Bezug zur Stimm-, 
Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel SSSST be-
schränken wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. b) und I. 2. 
V.: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Physiotherapie ohne Bezug zur Stimm-, Sprech-
, Sprach- und Schlucktherapie (SSSST). Als Berufsverband für das Heilmittel SSSST beschränken 
wir uns in dieser Stellungnahme deshalb auf die Änderungen unter I. 1. und 2. 

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

2.  SHV 1. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 
„Bei der Verordnung von Manueller Lymphdrainage können die drei verschiedenen vorrangi-
gen Heilmittel MLD-30, MLD-45, MLD-60 kombiniert werden. Eine Kombination mit MLD ohne 
Angabe der Therapiezeit (MLD-flex) ist nicht möglich.“ 
b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 4 und 5. 
Änderungsvorschlag: Keine Aufnahme der neuen Sätze, da es keine Einschränkung in der Kom-
bination von MLD ohne Therapiezeit und MLD mit Therapiezeit geben sollte. 
Begründung 
Wir stimmen der Erläuterung der KBV („Tragende Gründe“, „2.1.1 Zur Änderung § 12 Absatz 
2 Satz 2 und 3 (neu) HeilM-RL „, S. 2) im Hinblick auf die beiden neuen Sätze des GKV-SV zu: 
„Mit dem Seitens des GKV-SV ergänzten Satzes wird die Verordnung von Manueller Lymph-
drainage (MLD) dahingehen eingeschränkt, dass eine Kombination von MLD ohne Therapiezeit 
und MLD mit Therapiezeit (MLD-30, MLD-45 und MLD-60) nicht möglich wäre. Damit würde 
die mit der Änderung der Heilmittel-Richtlinie vom 19.09.2019 umgesetzte Erweiterung der 
Verordnungsfähigkeit mehrerer vorrangiger Heilmittel bei Maßnahmen der Physiotherapie 
eingeschränkt und die bereits als komplex wahrgenommenen Regelungen der Heilmittel-Richt-
linie weiter verkompliziert. Die Einschränkung der Kombinationsmöglichkeit mehrerer vorran-
giger Heilmittel nur auf MLD mit Therapiezeit ist zudem medizinisch nicht begründbar. Denn es 
kann in bestimmten Fällen medizinisch sinnvoll sein, dass einzelne Behandlungen einer ärztli-
chen Vorgabe der Therapiezeit bedürfen, insbesondere zu Beginn einer komplexen physikali-
schen Entstauungstherapie, wobei sich im weiteren Verlauf der Behandlung die notwendige 
Therapiezeit verändern kann und daher die Kombination mit MLD ohne Therapiezeit genutzt 
wird, beispielsweise um witterungsbedingten Einflüssen gerecht zu werden. Die Aufnahme ei-
nes neuen Satzes ist daher abzulehnen.“ 
Statt einer Beschränkung der Heilmittel geht im Rahmen der Weiterentwicklung der Therapie 
die Richtung in mehr Autonomie in der Therapieauswahl. Daher ist generell eine Flexibilisie-
rung der Heilmittel anzugehen. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Änderung 
am BE. 

3.  SHV 2. § 13b wird aufgehoben. 
Wir stimmen der Aufhebung des § 13b zu. § 13b hat mittlerweile seine Berechtigung verloren. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

4.  SHV 3. Änderung in § 18 Absatz 2 Num-
mer 7 Buchstabe a bis c 

Grundsätzlich begrüßen wir die Änderungen in § 18 Ab-
satz 2 Nummer 7 Buchstabe a bis c. Die derzeitige Ein-
teilung der verordnungsfähigen indikationsbezogenen 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Stellungnahme/Änderungsvor-
schlag: 
Den Änderungen ist zuzustimmen. 

Zeitbedarfe für die Manuelle Lymphdrainage in der bis-
her bestehenden Systematik der Heilmittel-Richtlinie 
ist aus fachlich-therapeutischer Sicht und medizinisch 
für eine patientenindividuelle Versorgung nicht be-
darfsgerecht. 

5.  SHV … als lymphologischer Kompressi-
onsverband oder als maßgefertigte 
medizinische Flachstrickbestrump-
fung … 

Aus fachlicher Sicht darf es keine Beschränkung auf die 
beiden genannten Kompressionsarten geben. Medizi-
nisch Adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind in der 
Phase 1 Verordnungsfähig (Hilfsmittel) und können in 
geeigneten Fällen den Kompressionsverband ersetzen. 
Diese Systeme können auch mit einem Kompressions-
verband kombiniert werden und somit das Selbstma-
nagement der Patienten verbessern. Sie sind in allen 
Leitlinien aufgeführt. 

Kenntnisnahme.  
Es erfolgen keine Beschränkungen, es 
heißt im BE „die Kompressionstherapie 
kann [...] zum Beispiel als lymphologi-
scher Kompressionsverband […]“.  
 
Zur MAK siehe lfd. Nr.6. 

Keine 
Änderung. 

6.  SHV Die Hilfe beim An- und Ausziehen 
des Hilfsmittels, zum Beispiel der 
maßgefertigten medizinischen 
Flachstrickbestrumpfung durch die 
Therapeutin oder den Therapeuten, 
ist nicht Inhalt der verordnungsfähi-
gen Kompressionsbandagierung. 
Der Einsatz von Apparaten zur Kom-
pressionstherapie ist nicht Bestand-
teil der Leistung Manuelle Lymph-
drainage. 
Erforderliche Kompressionsbinden 
sind im Einzelfall und bei medizini-
scher Notwendigkeit gesondert als 
Verbandmittel zu verordnen. 

Mit dieser Ergänzung werden die zuvor beschriebenen 
Kompressionssysteme ausgehebelt. Aktuell ist aus un-
serer Sicht nicht klar, ob das Anlegen des MAK nicht als 
Kompressionsverband abgerechnet werden kann. Mit 
dieser Ergänzung ist dies dann deutlich und findet somit 
keinen Einzug in die KPE Phase 1.  
Hier wäre die Ergänzung: Kompressionsbinden und not-
wendige Materialien inkl. Polstermaterial und Baum-
wollunterziehstrumpf – eine logische Aktualisierung.  
Aus fachlicher Sicht ist die Kompressionstherapie eine 
wichtige Stellschraube, um Komplikationen zu vermei-
den. 

Kenntnisnahme. Dem Vorschlag des Stel-
lungnehmenden wird nicht gefolgt. 
Gemäß Hilfsmittelverzeichnis handelt es 
sich bei Medizinischen Adaptiven Kom-
pressionssystemen (MAK) um Hilfsmittel 
zur Kompressionstherapie (Produkt-
gruppe 17), die für den temporären Ein-
satz in der initialen Entstauungsphase 
beim Lymphödem und beim ausgepräg-
ten venösen Ödem sowie beim Ulcus 
cruris venosum als Alternative zur Banda-
gierung mit Binden vorgesehen sind, 
wenn die Versicherte oder der Versi-
cherte das adaptive Kompressionssystem 
(MAK) selbständig anwenden (d. h. anle-
gen, ablegen und nachjustieren) kann. 
Somit ist das An- und Ablegen eines MAK 
Systems kein Leistungsbestandteil und 
nicht abrechnungsfähig. 

Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Der Hinweis zur Ergänzung von notwen-
digen Materialien inkl. Polstermaterial 
als gesondert zu verordnendes Verband-
mittel ist inhaltlich nicht begründet und 
steht im Widerspruch zu den Regelungen 
in den Verträgen nach § 125 Abs. 1 SGB V, 
wonach Aufwendungen für das Polster-
material von den vereinbarten Vergü-
tungssätzen umfasst sind. 

7.  SHV Aus unserer Sicht sind die Begriffe: Teilbehandlung, Großbehandlung und Ganzbehandlung 
veraltet und sollten gestrichen werden. Es sollte nur noch einheitlich MLD-30, MLD-45 usw. 
verwendet werden! 

Kenntnisnahme. Dem Änderungsvor-
schlag zur Streichung der Klammerzu-
sätze unter a), b) und c) wird gefolgt. 

Änderung 
am BE. 

8.  SHV a. Manuelle Lymphdrainage… 
b. Manuelle Lymphdrainage 45 Mi-
nuten (MLD-45) Minuten Therapie-
zeit an der Patientin oder dem Pati-
enten (Großbehandlung)  
cc. In Ausnahmefällen bei kurzfristi-
gem/vorübergehendem Behand-
lungsbedarf: Stadium I zur Behand-
lung von zwei Körperteilen (beide 
Arme beziehungsweise beide Beine 
oder ein Arm und ein Bein oder eine 
Extremität und Kopf/Hals oder 
Rumpf)  
Änderungsvorschlag:  
cc. Stadium I zur Behandlung von 
zwei Körperteilen (beide Arme be-
ziehungsweise beide Beine oder ein 
Arm und ein Bein oder eine Extremi-
tät und Kopf/Hals oder Rumpf) 

Der Zusatz „In Ausnahmefällen bei kurzfristigem/vo-
rübergehendem Behandlungsbedarf“ sollte gestrichen 
werden. Auch bei Patienten mit Lymphödemen (Sta-
dium I) kann eine Lymphdrainage (MLD 45) langfristig 
indiziert sein. Insbesondere nach (partieller) Mastekto-
mie oder Operationen/Radiatio des kleinen Beckens 
(Genitalorgane, Harnorgane) mit axillären/zentralen 
Lymphknotenentfernungen und Abflussbehinderungen 
durch z.B. Vernarbungen, Strahlenschäden oder raum-
fordernde Prozesse im Rumpfquadranten. Es bedarf 
der zentralen Vorbehandlung beginnend an der End-
abstrombahn Hals- und Schlüsselbeingrube (Truncus 
jugularis). Es folgen dann die angrenzenden Körper-
quadranten, um Umgehungskreisläufe zu aktivieren 
und zu nutzen. Bevor also das eigentliche Stauungsge-
biet einer betroffenen Extremität behandelt werden 
kann, müssen bestimmte Körperregionen vorbehan-
delt werden (z. B. die Endabstrombahn am Hals, oberer 
Rumpfquadrant, tiefe Bauch- und Beckenlymph-
stämme). Dieser Behandlungsablauf findet unabhängig 
vom Lymphstadium statt. Daher sollte generell – auch 
bei mittel- oder langfristigem Behandlungsbedarf – die 

Kenntnisnahme. Dem Änderungsvor-
schlag wird nicht gefolgt. 
Die vom SHV beschriebenen Fälle gehö-
ren zu den Ausnahmen und Verordnun-
gen sind somit möglich. 
Stadium I bedeutet definitionsgemäß, 
dass das Lymphödem von weicher Kon-
sistenz und spontan reversibel ist und 
Hochlagern die Schwellung reduziert.  So-
mit ist bei korrekter Stadienzuordnung 
eine langfristige Behandlung hier nicht 
erforderlich. 

Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Möglichkeit bestehen, dass bei Lymphödemen im Sta-
dium I eine MLD-45 auch bei nur einer betroffenen Ext-
remität mit bestehender zentrale Abflussbehinderung 
(wie oben beschrieben) abgegeben werden darf. 

9.  SHV „Eine Angabe der zu behandelnden Köperteile auf der Verordnung ist dabei nicht erforder-
lich.“ Verordnung von Manueller Lymphdrainage ohne Angabe der Therapiezeit (KBV: MLD / 
GKV-SV: MLD-flex) 
Wir begrüßen die erweiterte Möglichkeit zur Verordnung von Manueller Lymphdrainage ohne 
Angabe der Therapiezeit und damit einhergehende Verantwortungsübertragung in Form der 
indikationsbezogenen Entscheidungsfindung zur Bestimmung der Therapiezeit (30, 45 oder 60 
Minuten) einer Manuellen Lymphdrainage an die Therapeuten. Die Therapeuten können 
dadurch Patienten individuell, befundabhängig und tagesaktuell/situationsabhängig über die 
Therapiezeit entscheiden, um so den Patienten bestmöglich zu versorgen.  
Bzgl. der Bezeichnung schließen wir uns dem Vorschlag der KBV an, da „MLD“ eine in der Praxis 
gebräuchliche und für alle Beteiligten einfach zu verstehende Abkürzung ist. Die Abgrenzung 
zu den Positionen „MLD-30“ „MLD-45“, „MLD-60“ ist eindeutig. Die Einführung eines neuen 
Begriffs („MLD-flex“) bietet zusätzliches Fehlerpotential und würde damit die Bürokratie un-
nötig erhöhen. 
Die Erläuterung der PatV (s. „Tragende Gründe“ „2.1.2.3 Zur Verordnung von Manueller 
Lymphdrainage ohne Angabe der Therapiezeit), dass eine Angabe der Therapiezeit durch die 
Verordner immer nötig ist, damit eine Planungssicherheit der Therapeuten und eine Transpa-
renz der Patienten gegeben ist, können wir nicht zustimmen. Zurzeit ist eine Änderung des 
Heilmittels nur mit Unterschrift und Datumsangabe des Verordners möglich. Durch die flexible 
Gestaltung der Therapiezeit kann der bürokratische Aufwand erheblich gemindert werden, da 
die Notwendigkeit einer Änderung der Verordnung in Bezug auf das Heilmittel nicht mehr ge-
geben ist.  
Die Befürchtung der PatV; dass es zu einer Kürzung der Therapiezeiten seitens der Leistungs-
erbringer aufgrund unzureichender Versorgungssituation kommen könnte, stimmen wir nicht 
zu. Therapeuten mit der Zusatzqualifikation in Manueller Lymphdrainage haben die Kompe-
tenzen erlangt, eine Befundung/physiotherapeutische Diagnostik vor der Behandlung durch-
zuführen, sodass auf dieser Grundlage die notwendige Behandlungszeit geplant werden kann. 

GKV-SV, KBV 
Zustimmende Kenntnisnahme. 
Bei der Bezeichnung des neuen Heilmit-
tels schließt sich der GKV-SV der KBV an. 
PatV 
Trotz der Befürchtung, dass es möglicher-
weise zu einer Kürzung der Therapiezei-
ten seitens der Leistungserbringer auf-
grund unzureichender Versorgungssitua-
tion kommen könnte, die durch die Stel-
lungnahme nicht entkräftet wurde, 
stimmt die PatV zu. Damit ist die Hoff-
nung verbunden, dass durch die Möglich-
keit einer Flexibilisierung bei der Verord-
nung von Manueller Lymphdrainage 
diese bedarfsgerecht und indikationsbe-
zogen erfolgt. Es wird davon ausgegan-
gen, dass sich die Therapiezeit alleinig 
nach dem medizinischen Bedarf richtet 
und nicht von einer evtl. bestehenden 
unzureichenden Versorgungssituation 
(siehe insbesondere Fachkräfteeng-
passanalyse1) abhängig gemacht wird. 
Außerdem besteht weiterhin die Mög-
lichkeit der Verordnung von festgelegten 
Therapiezeiten durch die Vertragsärztin 
oder den Vertragsarzt. 

Änderung 
am BE. 

10.  BED Allgemeine Vorbemerkung und Hinweise. Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellung-
nahme und möchten an dieser Stelle nochmals grundsätzlich auf Änderungsbedarfe hinwei-
sen, die aus unserer Sicht bestehen: 

Kenntnisnahme. Dem redaktionellen Hin-
weis wird gefolgt.  

Änderung 
am BE. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Redaktioneller Hinweis: Im zweiten Teil der HeilM-RL (Heilmittelkatalog) fehlt bei den Diagno-
segruppe EN1 und EN2 jeweils bei der Leitsymptomatik b) das zweite „r“ im Wort „Proprio-
zeption“. 
Änderungsvorschlag: Analog zu den gebräuchlichen Abkürzungen der Physiotherapie würde 
die Einführung solcher Abkürzungen für die Ergotherapie hilfreich sein um die Dokumentation 
(insbesondere auf der Verordnungsrückseite) zu vereinfachen. Insbesondere berührt dies Ver-
ordnungen nach § 125a SGB V, bei denen mehrere Heilmittel in einem Termin oder je Termin 
abweichende Heilmittel möglich sind. Wenn der G-BA unserem Vorschlag folgt, reichen wir 
gerne eine entsprechende Abkürzungsliste zur weiteren Abstimmung ein. 

 
 
 
Dem Vorschlag zur Aufnahme einer Liste 
gebräuchlicher Abkürzung im Bereich der 
Ergotherapie in den Heilmittelkatalog 
wird zur Kenntnis genommen. 

11.  BED § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 neu: Die Sätze 2 und 3 neu würden eine Kombination der Heilmittel 
mit dem neu aufzunehmenden Heilmittel MLD (MLD-flex) ausschließen. Wir folgen an dieser 
Stelle der Argumentation der KBV und lehnen die Aufnahme ab. 

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

12.  BED § 13b Übergangsregelung 
Die Streichung ist sachgerecht. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

13.  BED § 18 Abs. 2 Nr. 7 
Die Änderungen dienen der Klarstellung und in den Abschnitten a bis c als Grundlage für die 
Möglichkeit der Verordnung von MLD (MLD-flex) ohne konkrete Zeitangabe. 
Grundsätzlich ist die Möglichkeit der Verordnung von MLD ohne konkrete Zeitangabe ein sehr 
sinnvoller Ansatz. In den tragenden Gründen wird bereits darauf hingewiesen, dass die bishe-
rige starre Zeiteinteilung nicht mehr dem heutigen medizinisch-therapeutischen Stand ent-
spricht und in der Praxis der zeitliche Umfang der therapeutischen Maßnahme zum Zeitpunkt 
der Verordnung nicht immer sicher eingeschätzt werden kann. 
Wir werben ausdrücklich dafür, die Intention des Gesetzgebers zur Einführung des § 125a 
SGB V in den Fokus der Überlegungen zu setzen. Hier wird den Therapierenden ohnehin die 
Möglichkeit zugestanden über Art, Dauer und Frequenz der Therapie selbst zu entscheiden. 
Diese Überlegungen haben ja bereits durch den § 125a SGB V in der Regelversorgung Einzug 
gefunden. Die nun vorgesehene Flexibilisierung der Verordnungsmöglichkeit schränkt den-
noch die Therapierenden in der Entscheidung weiterhin insofern ein, dass die Entscheidung 
über die Dauer der Therapie im Rahmen der Vorgaben der Abschnitte a bis c verankert bleibt. 
Wir geben zu bedenken, dass sich somit neue Absetzungstatbestände eröffnen können, wenn 
Fehler bei der Einordnung der Stadien oder der Vorgaben der Abschnitte a bis c entstehen 
oder die Angabe des Stadiums auf der Verordnung fehlerhaft ist bzw. gänzlich fehlt. Insofern 

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

wird voraussichtlich das selbst gesteckte Ziel der Reduzierung von administrativen Mehrauf-
wendungen durch die vorgesehenen Änderungen so nicht erreichbar sein. Alternativ könnte 
ein Übergangszeitraum geregelt werden, indem auf Absetzungen verzichtet wird oder die Vor-
gaben der Abschnitte a bis c ausdrücklich als Richtschnur und nicht als Vorgabe definiert wer-
den. Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Entscheidung der Therapierenden ebenfalls direkten 
Einfluss auf die Höhe der Zuzahlungen für Patient*innen hat und eine entsprechende Aufklä-
rung im Sinne des Patientenrechtegesetzes zu erfolgen hat. 
Die Regelung: „Eine Angabe der zu behandelnden Köperteile auf der Verordnung ist dabei 
nicht erforderlich.“ ist aus unserer Sicht unabhängig der vorbenannten Überlegungen in jedem 
Fall sachgerecht und damit zu begrüßen. 

14.  GDL […] die Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen (GDL) hat keine Einwände zur Änderung 
der Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL): „Vorgaben indikationsbezogener Zeitbedarfe bei Manuel-
ler Lymphdrainage und weitere Änderungen“. 

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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7.7 Volltext der schriftlichen Stellungnahme 

7.7.1 Stellungnahme des Deutschen Bundesverbands der Atem-, Sprech- und 
Stimmlehrer/innen Lehrervereinigung Schlaffhorst-Andersen e.V. 
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7.7.2 Stellungnahme des Bundesverbands für Ergotherapeut:innen in Deutschland e.V. 
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7.7.3 Stellungnahme des Spitzenverbands der Heilmittelverbände e.V. 
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7.7.4 Stellungnahme der Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen 
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7.8 Mündliche Stellungnahmen 

Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen, die eine schriftliche Stellungnahme abgege-
ben haben sowie nicht auf eine Anhörung verzichtet haben, sind fristgerecht zur Anhörung am 
16. Januar 2024 eingeladen worden. 

Teilnehmer der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten 

Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratun-
gen im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1. Kapi-
tels 5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflus-
sen. Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, 
Formblatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de). Im Folgenden sind die Teilnehmer der An-
hörung vom 16. Januar 2024 aufgeführt und deren potenziellen Interessenkonflikte zusam-
menfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf Selbstangabe der einzelnen Perso-
nen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im Anschluss an diese Zusammenfas-
sung aufgeführt. 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name Frage 

1 2 3 4 5 6 

Bundesverband für Ergothera-
peut:innen in Deutschland 
(BED e.V.) 

Herr 
Volker Brünger 

nein nein nein nein nein nein 

Spitzenverband der Heilmittel-
verbände (SHV) e.V. 

Frau Prof. Dr. 
Constance Daubert 

nein ja ja ja ja nein 

 Herr Karl-Werner 
Doepp 

nein nein nein nein nein nein 

Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und Vertreterinnen oder Vertreter 
von Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen gestellt: 

Frage 1: Anstellungsverhältnisse  

Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt bei einem Unternehmen, 
einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unter-
nehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  

Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein Unternehmen, eine Institu-
tion oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Her-
steller von Medizinprodukten oder einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  

Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von einem Unternehmen, 
einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unterneh-
men, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vor-
träge, Stellungnahmen oder Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen Angaben zu Ihrer 
Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder 
Beratungstätigkeit innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institu-
tion oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem 
Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle Unterstützung für Forschungsak-
tivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen Angaben zu Ihrer 
Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres 
und der 3 Kalenderjahre davor sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstüt-
zung bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne wissenschaft-
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liche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheits-
wesen, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem 
industriellen Interessenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  

Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder einer anderweitigen Insti-
tution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besit-
zen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten 
ausgerichtet ist? 

Der Inhalt der mündlichen Stellungnahme wurde in einem stenografischen Wortprotokoll 
festgehalten und in fachlicher Diskussion im Unterausschuss Veranlasste Leistungen gewür-
digt. Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat festgestellt, dass keine über die schrift-
lich abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der Anhörung vorgetragen 
wurden. Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen Stellungnahmen 
(siehe 1. Kapitel § 12 Absatz 3 Satz 4 VerfO). 

7.9 Wortprotokoll der Anhörung vom 16. Januar 2024 

Vorsitzende:  Frau Dr. Lelgemann 

Beginn: 10:30 Uhr 

Ende: 10:58 Uhr 
Ort: Gemeinsamer Bundesausschuss 

Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin (Hybridsitzung) 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Anhörung 

Bundesverband für Ergotherapeut:innen in Deutschland e. V. (BED): Herr Brünger 

Spitzenverband der Heilmittelverbände e. V. (SHV): Frau Prof. Dr. Daubert, Herr Doepp 

Beginn der Anhörung: 10:30 Uhr 

(Die angemeldeten Teilnehmenden sind der Sitzung zugeschaltet.) 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Einen schönen guten Morgen! Ich begrüße Sie alle zu un-
serer Sitzung des Unterausschusses Veranlasste Leistungen, respektive zunächst zur mündli-
chen Anhörung. Insbesondere begrüße ich natürlich unsere Gäste. Ich konnte mich eben 
schon mit unseren Gästen verständigen und weiß daher, dass sie alle da sind und uns auch 
hören können. Es geht in dieser mündlichen Anhörung um eine kleine Änderung der Heilmit-
tel-Richtlinie bezüglich der Vorgaben indikationsbezogener Zeitbedarfe bei Manueller Lymph-
drainage. Für diese mündliche Anhörung ist für den Bundesverband für Ergotherapeut:innen 
Deutschland Herr Volker Brünger angemeldet. – Einen schönen guten Morgen Herr Brünger. 
Können Sie kurz sprechen, dann wissen wir, dass es funktioniert. 

Herr Brünger (BED): Volker Brünger vom BED, anwesend. – Guten Morgen! 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Guten Morgen! Sie sind sehr leise. Für den SHV – Spitzen-
verband der Heilmittelverbände begrüße ich Frau Professor Daubert und Herrn Doepp. – Ei-
nen schönen guten Morgen! 

Herr Doepp (SHV): Guten Morgen! 

Frau Prof. Daubert (SHV): Guten Morgen! 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Guten Morgen! – Kurze Vorbemerkung: Wir erzeugen von 
dieser Anhörung eine Aufzeichnung, um hinterher ein Wortprotokoll erstellen zu können. Ich 
gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Die zweite Vorbemerkung ist: Wir bedan-
ken uns ganz herzlich für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die wir auch schon gelesen haben. 
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Umso mehr vielen Dank dafür, dass Sie heute noch an der mündlichen Anhörung teilnehmen. 
Ich bitte Sie darum, sich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Ich würde Ihnen jetzt 
nacheinander das Wort geben. Ich fange mit dem Spitzenverband der Heilmittelverbände an, 
Frau Professor Daubert oder Herr Doepp – je nachdem, wer von Ihnen beginnen möchte. 

Herr Doepp (SHV): Frau Professor Daubert wird beginnen. 

Frau Prof. Daubert (SHV): Besten Dank! Wunderbar! – Wir würden gerne hinsichtlich der 
Kombinationsmöglichkeiten des vorrangigen Heilmittels MLD-30/-45/-60 starten. Wir würden 
vorschlagen wollen, dies mit der MLD kombinieren zu können. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank! – Gibt es Ergänzungen von Ihnen, Herr Do-
epp? 

Herr Doepp (SHV): Ja. – Es ist wichtig, dass wir diese vorrangigen Heilmittel – wie in der Heil-
mittel-Richtlinie bisher – auch dann entsprechend kombinieren können, um dem Bedarf ge-
recht werden zu können. – Vielleicht kommen wir nachher noch zu der Stadieneinteilung. – 
Das wäre uns sehr wichtig. Wobei wir auch zur MLD statt MLD-flex ohne Zeitangabe tendieren, 
wie wir das im Grunde genommen geschrieben haben. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank! – Ich übergebe zunächst an Herrn Brünger 
für den Bundesverband für Ergotherapeut:innen in Deutschland. 

Herr Brünger (BED): Vielen Dank auch für die Möglichkeit der Stellungnahme. – Ich kann das 
für uns wie gewohnt wieder kurz und knackig machen: Ich verweise im Prinzip auf unsere 
schriftliche Stellungnahme. Dazu haben wir im Moment auch noch keine Ergänzungen. – Vie-
len Dank. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank. – Das wäre also die sehr kurze und knappe 
erste Runde. Zunächst die Frage: Gibt es vonseiten unserer Gäste Ergänzungsbedarf oder wei-
tere Aspekte, die Sie gerne ausführen möchten? – Herr Doepp, Sie hatten eben angedeutet, 
dass Sie noch auf einen anderen Punkt eingehen wollten. 

Herr Doepp (SHV): Ja, sehr gerne. – Es geht um die Stadieneinteilung. Hier sehen wir, dass 
diese Stadieneinteilung nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr dem wissenschaftlichen 
Stand entspricht. Aber dazu kann Frau Professor Daubert sicherlich noch etwas sagen. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Frau Daubert, bitte. 

Frau Prof. Daubert (SHV): Sehr gerne. Vielen Dank für das Wort. – Es geht uns primär um die 
Einteilung der Manuellen Lymphdrainage der Indikation hinsichtlich der MLD-30/-45/-60. Hier 
ist der erste Aspekt, dass wir uns gerne von den veralteten Wörtern Teilbehandlung, Großbe-
handlung sowie Ganzbehandlung trennen würden. – Das wäre der erste Punkt. Des Weiteren 
sehen wir hinsichtlich des therapeutischen Aufbaus ein Problem in der Abfolge. Unter ande-
rem werden die einseitig betroffenen Lymphödeme beispielsweise Zustände in Verbindung 
mit Nodi axillaris einseitig in die MLD-30 hineingegeben. Das ist von dem MLD-Aufbau nahezu 
nicht möglich. Wir machen hier die Anregung des Halses, der Bauchtiefendrainage, die Anre-
gung der gesunden Quadranten, um den Patienten eine Anastomosenentwicklung zu gewähr-
leisten. Das heißt: Was wir beabsichtigen, ist, dass der Patient durch die Anastomosenent-
wicklung, also durch Anämie, Angiogenese, neue Gefäße, die sich also in der Therapie entwi-
ckeln, später möglichst wenig Therapie bekommt. Das ist unser großes Ziel. Hier würden wir 
gerne noch mal über die Einteilung sprechen. Also, um dies wirklich adäquat gewährleisten zu 
können, müssten wir hier unter a, b und c dementsprechend eine neue Einteilung diskutieren. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Gibt es weiteren Ergänzungsbedarf oder Fragen dazu aus 
dem Kreis der Mitglieder des Unterausschusses? – Die Patientenvertretung, bitte. 

Patientenvertretung: Nicht konkret zu dem letzten Punkt, sondern eher noch mal zu der Frage 
der MLD ohne konkrete Zeitangabe: Sie hatten gesehen, dass die Patientenvertretung diesbe-
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züglich noch eine gewisse Skepsis hat, jetzt gar nicht hinsichtlich der Kompetenz der Leistungs-
erbringer. Sondern wir gehen natürlich auch davon aus, dass die Heilmittelerbringer, insbe-
sondere mit der Zusatzqualifikation entsprechend einschätzen können, wie der tagesaktuelle 
Befund ist. Wir fragen uns nur ganz praktisch, wie das bei den engen Zeitplänen, wie wir sie 
aus der Praxis kennen, funktionieren könnte. Also: Wenn eine Patientin in die Praxis kommt, 
tagesaktuell mit großen Anschwellungen zu kämpfen hat, wie kann es der Therapeut umset-
zen, wenn nicht gerade ein anderer Patient abgesagt hat, dass jetzt beispielsweise statt 45 
Minuten bei Stadium II 60 Minuten erbracht werden? 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, Patientenvertretung. Wer mag darauf ant-
worten? – Herr Doepp, bitte. 

Herr Doepp (SHV): Vielen Dank für den Einwand. – Wir sehen in der Praxis, dass die Zeitbe-
darfe je nach dem Stadium, auch der Witterungsbedingungen und der Konstitution der Pati-
entinnen und Patienten durchaus unterschiedlich sind. Mittlerweile ist das in den physiothe-
rapeutischen Praxen unabhängig von der Anmeldung. Sie können heute sowieso nicht alle 
Termine entsprechend so machen, dass Sie einfach sagen: Wir haben 20 Minuten oder 50 
Minuten, oder 30 Minuten. Sondern Sie müssen befundorientiert die Terminplanung machen. 
Das setzt sich immer mehr durch. Gerade bei dem MLD ist das eine wichtige Geschichte. Wenn 
wir eine MLD-60 haben, war halt die Idee, dass wir mit einer Kombination MLD – in Anfüh-
rungsstrichen „MLD-flex“ – dann auch mal beispielsweise in den Wintermonaten auf 45 Mi-
nuten heruntergehen können. Das müsste dann auf der Rückseite dokumentiert werden. Der 
Patient oder die Patientin unterschreibt das auch. Damit wäre die Sache auch entsprechend 
abrechnungstechnisch in Ordnung. Wir können in der Praxis nicht davon ausgehen, dass wir 
immer wissen, wie lange wir tatsächlich brauchen, mal ganz abgesehen von Hausbesuchen in 
Pflegeheimen et cetera. Da wird es noch viel desaströser, wenn wir genau die Zeiten einhalten 
wollen. Meistens ist es in unseren Praxen so – das wird sicherlich auch von den Patientinnen 
und Patienten entsprechend erzählt –, dass wir manchmal durchaus länger brauchen als 60 
Minuten, weil noch viele Dinge drumherum gemacht werden müssen; Abläufe noch mal sor-
tiert werden müssen, noch mal neu angefertigt werden müssen et cetera. Also von daher se-
hen wir keine Gefahr für eine schlechtere Versorgung oder Minderversorgung durch Zeitman-
gel oder dergleichen. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank. – Patientenvertretung, die Frage ist, glaube 
ich, gut beantwortet. Oder haben Sie Rückfragen? – Sie haben Rückfragen. 

Patientenvertretung: Ja. – Nur noch einmal die Frage: Sie sagen, dass das in der Organisation 
vorher ganz praktisch ist. Wie darf ich mir das vorstellen? Also, der Arzt schreibt nur noch auf 
das Rezept beispielsweise Stadium II und dann würde der Therapeut, die Therapeutin von 
vornherein 60 Minuten planen, wenn die Patientin mit dem Rezept kommt, um dann eventuell 
tagesaktuell entscheiden zu können, dass heute 45 reichen? Wie würde das praktisch ablau-
fen? 

Herr Doepp (SHV): Wenn ich direkt antworten darf? 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Gerne. 

Herr Doepp (SHV): Vielen Dank. – Es ist ja so, dass wir bei jeder Behandlung eine Befundung 
machen und schauen, wie das Ödem aussieht, wie die Gesamtsituation aussieht. Wenn wir 
nach ICD-10 die Diagnose haben, wissen wir auch, dass wir maximal als Möglichkeit die 60-er 
haben. Nach der Diagnose nach ICD-10 wird auch die 60-er eingeplant. In Absprache mit der 
Patientin oder dem Patienten wird natürlich dann der Behandlungsverlauf entsprechend be-
sprochen. Dann könnten wir, wenn es möglich ist, auch reduzieren. Und das ist oft genug der 
Fall, wo wir gerade in den Wintermonaten beispielsweise keine Ödemverstärkungen haben 
durch Wärme et cetera, et cetera, und wir könnten dann reduzieren. Aber das hängt tatsäch-
lich von dem Befund und von der Gesamtsituation ab. 
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Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, Herr Doepp. – Die Patientenvertreterin nickt. 
Von daher gehe ich davon aus, dass die Frage beantwortet ist. Jetzt übergebe ich an die KBV. 

KBV: Ich habe eine Frage an den SHV: Sie hatten eine Neueinteilung angekündigt oder den 
Bedarf einer Neueinteilung ausgerufen. Wo finden wir diese Neueinteilung, die Sie da vor-
schlagen? Ist sie bereits Inhalt Ihrer Stellungnahme? – Das ist meine Frage. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Die Frage geht an den SHV. – Frau Daubert hat genickt; 
Frau Daubert, Sie haben das Wort. 

Frau Prof. Daubert (SHV): Vielen Dank für das Wort. – Ich gehe gerne darauf ein: Wir hatten 
es in der Stellungnahme schon anteilig platziert, aber noch nicht komplett. Das heißt, wir be-
nötigen hier tatsächlich dem MLD-Aufbau entsprechend eine Anpassung. Wie gesagt: Hier 
geht es primär darum, dass die Patienten von Anfang an korrekt behandelt werden; dass wir 
für das Patientenwohl arbeiten und dass wir über diese Möglichkeit die Neoangiogenese för-
dern. Also, die Wissenschaft ist mittlerweile so weit, dass wir wissen: Ja, okay, dort entstehen 
dann neue Gefäße. Das impliziert aber auch die Möglichkeit, für uns beziehungsweise primär 
auch für die Patienten zu sagen: Das Ödem ist mittlerweile so gut, dass wir die Zeiten reduzie-
ren können. Umgedreht: Wenn man den Zeitumfang gerade zu Beginn der Therapie in der 
Entstauungsphase zu kurz fasst, kommt es bei fehlender Vorbereitung am Hals sowohl Bauch-
tief nicht zu dieser Ausschüttung des VEGF – das ist ein Wachstumsfaktor – und somit nicht 
zur Neoangiogenese oder mindert die Neoangiogenese. Das impliziert auch letztlich einen 
schlechteren Status für unsere Patienten. Das wollen wir gerne vermeiden. Deswegen plädie-
ren wir für eine Neusortierung. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): KBV, haben Sie das verstanden? Ich noch nicht so richtig. 
Also, ich verstehe den Hintergrund. Aber ich habe noch nicht verstanden, warum die Stadien-
einteilung diesen Erkenntnissen im Wege steht. Aber das kann mein Problem sein. – Ich über-
gebe jetzt erst einmal an den GKV-SV. 

GKV-SV: Vielen Dank. – Mir geht es ähnlich, Frau Lelgemann. Ich verstehe es jetzt auch noch 
nicht so ganz genau. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja unser Ziel gewesen, dass wir 
viel Flexibilität in diese Einteilung hineinbringen, fließende Übergänge schaffen, keine starre 
Einteilung mehr – wie bisher noch gültig – haben und dadurch flexibel angepasst auch die Zei-
ten wählen können, und auch keine Festschreibung nur an einem Körperteil oder ähnliches. 
Genau das war unser Ziel. Fachlich ist das völlig klar – das ist ja nichts Neues; das haben wir ja 
eingearbeitet – was Sie jetzt dargestellt haben. Deshalb auch noch mal die Frage: Was wir jetzt 
hier vorgenommen und erneuert haben, um genau dieses Ziel zu verfolgen: fließende Über-
gänge, wechselnde Zeiten; die Stadien sind fließend und nicht starr; wir haben die Übergänge, 
vom Stadium III geht es dann ins II über, und wir sehen die Verbesserung; und wenn es ganz 
gut läuft, dann ins Stadium I, dann braucht man gegebenenfalls noch die Erhaltungstherapie 
und so weiter. Genau das war das Ziel, es auch abzubilden. Da würde mich jetzt noch mal 
konkret interessieren, was jetzt genau nochmals Ihr Anliegen oder Änderungsbedarf ist? Ich 
habe mir Ihre Stellungnahme noch mal angeschaut. Ich finde da jetzt nichts weiter, außer ei-
nen Hinweis, aber keine neue Einteilung in Ihrer schriftlichen Stellungnahme.  

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, GKV-SV, für die Frage. – Also: Wir müssen; 
wir brauchen … Wir haben es noch nicht kapiert. (LACHT) 

Frau Prof. Daubert (SHV): Herr Doepp, Sie oder ich? 

Herr Doepp (SHV): Frau Daubert, bitte. 

Frau Prof. Daubert (SHV): Sehr gerne. – Also, es geht uns um folgendes Problem: Dieses fle-
xible Gleiten ist uns absolut klar geworden. Vielen Dank noch mal für Ihre Erläuterung. Es ist 
aber in der Realität aus unserer Sicht nicht exakt so abbildbar. Das heißt: Wir haben hier die 
Möglichkeit beispielsweise bei einer zweiseitigen Betroffenheit – beispielsweise beide Extre-
mitäten, beide Arme sind von einem sekundären Lymphödem betroffen – die Variante a dem-
entsprechend mit 60 Minuten MLD zu verordnen oder b mit 45. Es ist nicht ganz klar, was der 



53 

Arzt hier wählen soll. Nicht alle Ärzte – entschuldigen Sie bitte, mit Verlaub – sind so in der 
Thematik drin, dass sie entscheiden können, zu Beginn der Entstauungsphase 60 Minuten zu 
verordnen und später, wenn das Ödem sich gut reduziert hat, zurückgeht, dann 45 Minuten. 
Ich glaube, so war es von Ihnen gedacht; ich finde das auch sehr, sehr sinnvoll. Das lässt sich 
aus unserer Sicht aber leider nicht konkret in den Alltag implizieren oder inkludieren. Das be-
deutet, es ist unklar, was ich jetzt verordnen soll. Wir haben in der Realität das Problem in den 
Praxen, dass statt 60 Minuten, dann 45 verordnet werden. Und mit diesen 45 kommen wir in 
der Praxis als Lymphtherapeuten – ich bin selber Lymphtherapeutin – nicht um die Kurve. Das 
heißt: Hier sehen wir eine Gefährdung des Patientenwohls, weil wir hier nicht diese neuen 
Gefäße bilden können. Wir brauchen diese Stunde, um den kompletten Aufbau für den Pati-
enten adäquat durchführen zu können. Und hier ist unser Kritikpunkt, dass wir sagen: Woran 
erkennt der Arzt, die Ärztin, welche Minuten jetzt für diesen Patienten adäquat sind? Woran 
soll er erkennen, ob 60 Minuten oder 45? 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Das ist sehr schwierig. Also, Sie wollen im Prinzip, dass der 
Arzt immer eine Stunde aufschreibt – ich mach es jetzt ein bisschen salopp –, und dann ent-
scheiden Sie, ob Sie die Stunde brauchen? – Nein, auch nicht! Ich übergebe jetzt erst einmal 
an Herrn A und dann an Herrn B, bitte.  

KBV: Direkt zu Frau Daubert: Sie hatten sprachlich immer das Wort „verordnen“ verwendet. 
Aber genau das tut der Arzt ja jetzt nicht mehr. Die Idee ist ja, dass nur noch MLD auf der 
Verordnung steht. Und dann entscheiden Sie genau das, was Sie gerade hinterfragt haben, ob 
45 Minuten ausreichend sind oder eben 60 Minuten bei zweiseitiger Betroffenheit und einem 
höhergradigen Ödem. Können Sie zur Sicherheit das noch einmal geradeziehen, ob das auch 
bei Ihnen richtig verstanden wurde, dass Sie diese Entscheidung übernehmen. Und dann ist 
wie der GKV-SV es schon gemeint hat, die Durchlässigkeit durch diese neuen Regelungen ge-
nau erzielt. Wir sprechen hier immer von a bis c, diese MLD-30, -45 und -60-Vorgaben. Sie 
können dann ja selber entscheiden, was notwendig ist. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank. – Ich habe Ihre Wortmeldung gesehen. Ich 
würde zunächst an Herrn B abgeben, vielleicht kommt noch eine Frage und würde dann Ihnen, 
Frau Daubert, das Wort geben. – Herr B, bitte. 

KBV: Meine Frage geht genau in die gleiche Richtung: Ist das Problem, was Sie, Frau Daubert, 
beschreiben, nicht genau dadurch gelöst, dass der Therapeut künftig entscheiden kann? – Das 
wäre einfach nur meine Nachfrage dazu. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Frau Daubert, bitte. 

Frau Prof. Daubert (SHV): Sehr gern. Vielen Dank für Ihre Nachfragen. – Dann müssten wir 
aber tatsächlich nur die MLD dementsprechend verordnen. Aus meiner Sicht, wenn ich es rich-
tig verstehe, hat der Arzt die Möglichkeit zu verordnen MLD-30/-45/-60 oder auch MLD ohne 
Zeitangabe. Ich verstehen Sie, Herr A, wenn ich mich auf Sie beziehen darf, dann so, dass, 
wenn wir entscheiden sollen – das können wir; das lernen wir; wir sind in diesem Bereich zer-
tifiziert –, dann müsste dort aber MLD ohne Zeitangabe stehen. Da bin ich ganz d'accord, da 
bin ich ganz bei Ihnen. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank. – Ich habe jetzt eine Wortmeldung von der 
Patientenvertretung und dann vom GKV-SV. 

Patientenvertretung: Ich habe auch nur noch mal eine Nachfrage: Erstens lese ich das auch 
so, dass beides möglich ist, also dass der Arzt das konkret angibt oder nur MLD verordnet. 
Zweitens: Die entsprechenden Vorgaben für diese Minuten geben auch schon eine Orientie-
rung in die Praxis, sodass jetzt meine Frage wäre: Habe ich das richtig verstanden, dass Sie 
sagen würden, dass beispielsweise bei Stadium II zu Beginn der Behandlung eher MLD-60 zu 
verordnen wäre? Also, die Idee war von Ihnen, dass man da eine Konkretisierung beispiels-
weise im Rahmen der ersten Verordnung mitaufnehmen könnte. Vielleicht können Sie das 
noch einmal konkretisieren, bitte. 
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Frau Prof. Daubert (SHV): Vielen Dank für Ihre Nachfrage. – Genau darum geht es uns. Wir 
sollten dementsprechend mit einer Konkretisierung starten. Eine beidseitige Betroffenheit 
würden wir mit 60 Minuten starten. Eine einseitige Betroffenheit würden wir mit 45 Minuten 
starten. Sollte eine zusätzliche Komplikation vorhanden sein wie beispielsweise ein Genital-
lymphödem, eine Radiatio, eine radiogene Fibrose, würden wir mit 60 Minuten starten. Unser 
Ziel ist immer, den Patienten zu Beginn rundum zu versorgen, um das beste Ergebnis zu erzie-
len, um dann aber in Folge den Patienten auch – das muss man auch so sehen – in die Freiheit 
zu entlassen. Das heißt, die Patienten wollen wieder in ihre Selbstständigkeit zurück. Das geht 
aus unserer Sicht aber nur darüber, dass wir den Patienten korrekt therapieren: beidseitige 
Betroffenheit 60 Minuten; einseitige Betroffenheit 45 Minuten; kleinere Sachen wie posttrau-
matische, postoperative Ödeme, rheumatischer Formenkreis 30 Minuten. Das ist die Vari-
ante a oder b. Und da bin ich sofort dabei, dass das Ganze dem Therapeuten, der Therapeutin 
zu übergeben ist. Wie gesagt: Wir haben das zertifiziert erlernt, sodass wir anhand des Krank-
heitsbildes, anhand der ICD-10 entscheiden können, wie viele Minuten benötigt werden, um 
dann in Absprache mit den Patientinnen und Patienten in eine Reduktion überzugehen. Aber 
wir müssen auch die Möglichkeit haben, bei Bedarf wieder hochzufahren, wenn sich das Ödem 
beispielsweise durch ein Erysipel, durch warme Temperatur verschlechtert. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Okay. Ich glaube, wir haben es verstanden. Sie wollen im 
Prinzip die Herausnahme sämtlicher zeitlicher Orientierung – ich nenne es mal so. Jetzt habe 
ich eine Wortmeldung von der Patientenvertretung und eine vom GKV-SV. 

Patientenvertretung: Vielen Dank, aber ich war schon dran. – Danke schön. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Dann der GKV-SV. 

GKV-SV: Danke schön. – Sie hatten es gerade schon mal zusammenfasst, Frau Lelgemann. Ich 
habe die Botschaft jetzt auch so verstanden, dass Sie die völlige Freigabe jeglicher Zeitangaben 
wollen. Ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass es durchaus ärztliche Kolleginnen und 
Kollegen gibt, die in der Lage sind, ein Lymphödem zu beurteilen und auch die Stadien konkret 
festzulegen. Wir haben Phlebologen, Lymphologen, Gefäßchirurgen, die dazu in der Lage sind. 
Insofern können wir nicht jeglichen Ärzten in Abrede stellen, dass sie das nicht können. Inso-
fern haben wir beide Möglichkeiten. Wenn der verordnende Arzt sich sicher ist und das Sta-
dium festlegen kann, dann kann er auch die Zeit angeben. Er kann das auch im Übrigen, wenn 
er sieht, am Anfang 60 und im weiteren Verlauf sind eben nur noch 45 Minuten nötig, kombi-
nieren. Also, wir haben ja eine große Flexibilität. Wenn er sich nicht so sicher ist, weil er nicht 
so viel Erfahrungen in dem Bereich hat – das war ja auch der Hintergrund und mit die Idee, 
weil wir durchaus wissen, das kann nicht jeder so gut und nicht jeder hat ständig mit 
Lymphödemen zu tun –, dann schreibt er keine Zeit auf, weil er sich vielleicht mit der Stadien-
einteilung nicht sicher ist. Und dann entscheiden Sie. Also, das ist ja eigentlich deutlich, dass 
wir beides möglich machen und damit Flexibilität hineinbringen. Vielleicht noch einen Satz: 
Wir sind jetzt hier im Bereich der Heilmittel-Richtlinie und nicht im Bereich der Blankoversor-
gung nach § 125a. Das sollte man im Hinterkopf behalten. – Vielen Dank. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, GKV-SV. – Vielen Dank auch noch mal an Frau 
Daubert, dass Sie uns auf die Sprünge geholfen haben, um Ihre Frage zu verstehen. Vielen 
Dank dafür. Gibt es weiteren Ergänzungsbedarf? Gibt aus dem Kreis des Unterausschusses 
weitere Fragen? – Das sehe ich im Moment nicht, sodass ich mich bei allen bedanke, insbe-
sondere bei Herrn Brünger, Frau Daubert und Herrn Doepp für die Teilnahme an der mündli-
chen Anhörung. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. – An alle anderen, 
also die Mitglieder des Unterausschusses – – Oh, Sie haben sich noch einmal gemeldet, Herr 
Doepp? 

Herr Doepp (SHV): Ja, Entschuldigung. – Aber wir hatten noch eine Sache. Wir dachten, es 
wäre der Unterausschuss noch zusätzlich gefragt worden. Was uns noch wichtig wäre, wäre 
die Medizinische Adaptive Kompressionssysteme (MAK) wörtlich zu benennen, die bei Ände-
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rung § 18 Absatz 2 „lymphologischer Kompressionsverband oder als maßgefertigte medizini-
sche Flachstrickbestrumpfung“ benannt sind. MAK sollten eigentlich mitbenannt werden, weil 
die für die Patientinnen und Patienten sehr wichtig sind und genauso auch angelegt werden 
wie ein Kompressionsverband, aber halt zu der Zeit, wo es notwendig ist, auch als Ersatz die-
nen können. Wenn sie nicht aufgeführt sind, gehören sie einfach nicht zur Verordnung dazu. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Okay. Gibt es dazu Nachfragen aus dem Kreis des Unter-
ausschusses? – KBV, bitte. 

KBV: Ich möchte es nur kurz kommentieren: Es geht ja um zusätzliche Aspekte. Und das ist ein 
bekannter Aspekt aus Ihrer schriftlichen Stellungnahme, den Sie hier noch einmal wiederholt 
haben. Es ist eine beispielhafte Aufzählung. Wir können hier jetzt nicht alle spezifischen Hilfs-
mittel aufzählen. Deswegen ist das auch nicht ausgeschlossen, dass diese MAK-Systeme in der 
Versorgung sind. Es geht ja dann explizit um die Hilfsmittel-Versorgung, die wir hier gar nicht 
regeln. Das ist nur eine beispielhafte Aufzählung, was Umfang der Kompressionsbandagierung 
und der weiteren Versorgung ist. – Aber danke noch mal an Sie für den eindrücklichen Hin-
weis. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank. – Dann mach ich noch einmal einen Moment 
Pause, ob es noch weiteren Ergänzungsbedarf gibt. – Das sehe ich nicht. Dann zweiter Ver-
such: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank für die Teilnahme an unserer münd-
lichen Anhörung. 

Ende der Anhörung: 10:58 Uhr 
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